
Die Aufstellung zur Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 69 „Konversion 

Griemeringhausen Teil B Wohnen“ wird gem. § 2 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 

8 BauGB beschlossen. Der räumliche Geltungsbereich geht aus der beigefügten 

Anlagenkarte hervor.  

 


